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KLAGEN DER ABTEI RHEINAU [GEGENÜBER ZUERICH, VORGEBRACHT IM AN¬
SCHLUSS AN DEN LANDFRIEDEN VON 1656 - 1 . VILLMERGERKRIEG!

EA VI 1 , 1215 Art . 637 1

"Das Gottshaus Rheinau wird seit Anno 1647 wider alles Härkommen auch iezigen



83/71

[Landfrieden von 1656 ] und alten friden sahluss [=Landfrieden ] de Anno 1531

hoch beschwert.
2

1 . Wird es in causa Martelen und Bencken in drei hundert oder mehr Jahr

hinaus hindersuocht , darzwischen mit underschidelichen angesezten doch

lehren raths tägen und sunst in merckliche kosten (die allbereit sich in

1600 fl . belaufen ) geworfen , die in trüwen . . . underschidelichen mahlen

ad vidcndum eingegebne underschidliche Urbaria seithero hinderhalten,

damebent beide Gmeinden an frücht 3 wein 3 hew , embd 3 hanf 3 obs und ande¬

rem Zehenden 3 mehrs als 1600 R wert [der Abtei Rheinau ] mit gwalt entzo¬

gen , und über dis alles vil mehr an Zinsen hinderhalten worden , und sind

doch deren zuo Martelen mit Anno 1647 aufgelofne Zins restanzen nit be-

zalt , wordurch die benachberte [ Zürcher ] Gmeinden 3 an welchen das Gotts-

haus gleiche Recht hatt zuo gleichen tentata veranlaset worden 3 und noch

ins künftig veranlaset werden 3 auch kein rhuo zuo hoffen 3 wan Martelen

und Bencken nit gedempt werden.

2 . Bes Gottshaus Urbaria und Vertrag , wie man die Zins Erblühen güöter in¬

haben und verpfenden solle 3 werden [ im Gebiete von Zürich ] in auf fehlen

und sunst nit beobachtet , wordurch grosse Verwirrungen verursachet : und

nichts destoweniger will dem Gottshaus zuegemuotet werden in seinen Ko¬

sten alles widerum zue liquidiren , oder seiner Zinsen zuo ermanglen.

[3 . ] Unlengst hatt ieziger Herr Landtvogt zuo Kiburg [Hans Wilhelm Wolf]

zue Martelen , welche in 1500 R wert schaden in des Gottshaus Höltzeren

gethan , umb 150 R wie verlautet , abgestraft , aber keinen zuo ersezung

des zuogefüegten Schadens bishero gewisen , und gehören die Holtzstrafen

in des Gottshaus Höltzeren und gerichten nit der GraffSchaft Kiburg , son¬

der dem Gottshaus Rheinaw , also es nit alein an Holtz , sonder auch an

des Grichtsbottmesigkeit angegriffen wird.  .

4 . Ebenmesig sind vor wenig iahren [ d . h . vor 1652 ] dem Gottshaus vil hundert

Karpfen aus seinem Weyer zuo Oerlingen entnurmen , do sind etliche perso-

nen zwar von domahligem Herren Landtvogt [ zu Kyburg ] iezt Bürgermeister

[von Zürich , Johann Heinrich ] W a s e r [ 1646 - 1652 Landvogt zu Kiburg ] ,

umb ein Zimmliche Summa gelts abgestraft worden , doch das Gottshaus nichts

am schaden bekummen mögen , allen Rathserkantnussen , so in gleichen Sachen

zue Zürich ergangen , und sunsten des gemeinen Rechts und Nachbarschaft

ohn angesehen.

5 . Das Gottshaus wird in seinem Wildpan , laut Vertrags , nit beschirmt , auch

im einzug seiner Zinsen mit allerhand aufzüg verhinderet , die seürrrigen

</
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werden vergantet oder nit.
2

6 . Den Wägelin Zehenten zuo Trutiken [=TruttikonJ welcher vom Gottshaus Pfand

und manslähen ist , will man ex parte Zürich der Statt Winterthur zueschri-

ben wider alle lähenbrief und altes härkommen.
4

7. Der Ehrlos Adam Burckhart [=B u r k a r d, gen . Glaser ] ist umb seine ehr-

verlezliche wort willen anfangs des Merzens Anno 1652 von [der Stadt ] Rhei-

naw [ einer Herrschaft der Abtei ] ausgetretten , sin Hausroth nach und nach

wider befelch weeg getragen 3 das Haus öd stöhn lassen , mit fürgebung wolle

nit mehr gehn Rheinaw , weil man aber auf Seiten des Gottshaus verhoft 3 er

werde sein bürgerlichen Aidt besser beobachten 3 und er aber sich nit einge¬

stellt , niemand auch gewüst wie sein schuld Sachen gegen so wenigen güöte-

ren beschaffen sei 3 sind nach verfliesung zweier monaten 3 die Creditores

durch öffentliche edicta citirt worden 3 haben aber bei ordelichem auffahl

die frömbden nit mögen bezahlt werden 3 hierzwischent er den Zürchischen

glauben und schirm angenommen 3 also zwifacht seinen Aidt übergangen , und

hier durch leib und guot (wan Etwas verbanden ) -verfallen : nichts destowe-

niger will Zürich Jhne Manuteniren 3 und hatt seinthalb 3 allbereit dem Gotts¬

haus in 400 mutt allerlei Zins und Zehend früchten entfhüören lassen.

8 . Jn nechst verwichnen [ 16 ] 54 iahr sind zwüschen dem Gottshaus Rheinaw , wie

auch dem Zürichischen Stifft Embrach und Predicatur zuo Flach [=Flaach ] ^

254 marckstein aufgesetzt 3 darbi aber Rheinaw nur an 88 steinen Jntressirt,

überige 164 [ .' ] stein berühren alein besagtes Stifft und bemelte Predicatur

Flach , und obwohl Rheinaw die 88 stein völlig und alein bezalt , hatt man

doch demselbigen mit aufbrechung des Kellers in 120 säum wein , auch 30 stuck

früchten im Frühling dis [ 16] 56 und im Herpst des [ 16] 55 iahrs entfüort.

9 . Die appellation umb lähen güöter wird dem Urbar zuowider von dem Gottshaus

für Zürich gezogen . "

1 ) Diese Klagen wurden an der Tagsatzung der XIII Orte vom 12 . Juli bis 21.
August 1656 in Baden vorgetragen , s . EA VI 1 , 339 (Nr . 187 ) . Stadt und Amt
Zug war dabei u . a . durch Beat  II . Zurlauben vertreten.

2 ) s . AH 4/71 , 72 sowie AH 82/32
3 ) So benannt nach Rudolf W e g e 1 i n , an den n . 1515 das Lehen dieses

Zehnten überging , s . Gropengiesser/Rheinau 117.
4 ) s . AH 5/128 Anm. 8
5 ) 1524 wurde das Stift Embrach aufgehoben , dessen Rechte indessen gingen an

den Rat von Zürich über . In Flaach war 1654 Hans Heinrich Fries  Prä¬
dikant.

Kopie AH 83 , 129 - 130
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